




V1. Aufstellung der Mustergründe 

Der um die landwirtschaftlichen Sachverständigen verstärkte Vorstand der TG hat am 
21 .03.2017 insgesamt 13 Mustergründe eingewertet. Die Ergebnisse sind im Werter- 
mittlungsbuch zusammengefasst. 

Die Mustergründe sind aus den Vergleichsstücken Oder Grablöchern der Boden— 
schätzung der Finanzverwaltung ausgewählt worden. Sie umfassen die verschiede— 
nen Boden— und Nutzungsarten des Verfahrensgebietes und sind über das gesamte 
Verfahrensgebiet verteilt. 

2. Grundsätze der Wertermittlung 

Die Einwertung der Mustergründe hat gezeigt, daSs eine Umwandlung der Wertzah— 
len der Bodenschätzung für die Zwecke der Flurbereinigung nicht möglich ist. 

Der Wert der Einlageflurstücke soll deshalb in einer Einzelwertermittlung bestimmt 
werden. Die Besonderheiten wie Geländeform, Kleinklima‚ Waldrandlage‚ Wege, 

‘ 

Raine, Nass— und Brénnstellen u. a. sowie besondere Verkehr3werte werden bei det 
Einzelwertermittlung durch Ab- und Zuschläge berücksichtigt. 

Die A5— und Zuschläge zum Bodenwert und die Bewertung von Grundstücken mit be— 
sonderen Eigenschaften erfolgen entsprechend den beiliegenden „Grundsätzen für 
Ab- und Zuschläge zum Bodenwert und für die Bewertung von Grundstücken mit be- 
sonderen Eigenschaften“ und der „Tabel!e zur Ermittlung der Wertabschläge für 
Hangneigungen“.

>

O Abstimmungsergebnis: Angenommen mit ....... 9 . gegen ................ Stimmen 
v., g., u. 

Der Vorstand_der Teilnehmergemeinschaft 

Seite 3 von 3







E. Wasserhaushalt (-N) 

Der Wasserhaushalt ist ein wesentlicher Faktor für die Bodenbeschaffenheit; er wird 
daher in der Regel bereits unmittelbar im reinen Bodenwert berücksichtigt. Nur 
Auswirkungen des Wasserhaushalts, die nicht zum Ausdruck kommen, werden durch 
einen gesonderten Abschlag erfasst. ’ 

Abschlag in Wertzahlen 

Stärkere Vernässung mit ‘ 

‘ 

‘ 

1 — 3 
Nachhaltigeren Schäden 

F. Flächen ohne landwirtschaftlic_heh Ertrag 

Restwert in Wertzahlen 

unbefestigte Wege, die im Zuge des 
Verfahrens aufgelassen und re— 
kultiviert werden, werden mit 70 % 
der angrenzenden Wertzahl bewertet. 

Ödungen mit Holzanflug, steile Reine 1 - 5 
und sonstige Flächen 

Befestigte Wege, Wasserflächen (Donau), Deiche
‚ 

und aufgelassene Kläranlage 1 

Für die bestehenden Fischteiche mit Umgriff wird ein gesondertes Wertgutachten 
erstellt. Bis zur Erstellung des Gutachtens wird einheitlich die'Wert23hl 10 festgelegt. 

G. Aufbonitierung 

Für Flächen, die mit erheblichen öffentlichen Mitteln verbessert werden, kann der 
Vorstand bestimmen, dass der erhöhte Wert der Bemessung der Abfindung 
zugrunde zu legen ist.

' 

Remmrt‚shofem, 21.03.2017 

Hans Hiebl


